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Preisanordnung Nr. 561/1.
— Anordnung über die Preisbildung für Bauhaupl- 

leistungen der volkseigenen Bauindustrie —
Vom 1. Januar 1956

Zur Sicherung des Plananlaufes 1956 wird folgendes 
angeordnet:
1. Werden von den volkseigenen Betrieben ab 1. Januar 

1956 Bauhauptleistungen auf der Grundlage von 
Bauleistungsverträgen ausgeführt, denen Kosten
pläne oder Preisangebote zugrunde liegen, deren 
Preisbildung nicht den Bestimmungen des § 1 der 
Preisanordnung Nr. 561 vom 15. Dezember 1955 — 
Anordnung über die Preisbildung für Bauhaupt
leistungen der volkseigenen Bauindustrie — (GBl. I
S. 997) entspricht, so haben die Betriebe die Deka
den- und Monatsrechnungen mit den Preisen dieser 
Kostenpläne bzw. Preisangebote auszustellen.

I
2. Die in den Rechnungen gemäß Ziff. 1 ausgewiesene 

Summe für Bauhauptleistungen ist mit dem fest
gesetzten Koeffizienten (Anlage) zu multiplizieren. 
Die sich hieraus ergebende neue Summe ist der 
Rechnungsbetrag. Hierauf zu leistende Zahlungen 
sind als Abschlagszahlungen zu werten.

3. Die Regelung gemäß Ziffern 1 und 2 ist eine Uber
gangsregelung und gilt bis zum 20. März 1956. Nach

diesem Termin sind die Dekaden- und Monats
rechnungen mit Preisen nach § 1 der Preisanord
nung Nr. 561 aufzustellen.
In der Monatsrechnung für März 1956 sind die 
nach Ziffern 1 und 2 abzurechnenden Bauleistun
gen ab 1. Januar 1956 mit zu erfassen und die dar
auf erhaltenen Abschlagszahlungen sichtbar abzu
setzen. j(

4. Schlußrechnungen, auch wenn sie in der Zeit der 
Übergangsregelung anfallen, sind mit den Preisen 
entsprechend dem § 1 der Preisanordnung Nr. 561 
aufzustellen.

5. Eine Ausnahme von der Regelung gemäß Ziffern 1 
bis 4 bilden mit Pauschalverträgen übernommene 
Arbeiten, die ab 1. Januar 1956 als materielle Über
hänge ausgeführt werden.
Bei dieser Vertragsform ist die zum 31. Dezember 
1955 verbleibende Restsumme nach Bauhaupt- und 
Baunebenleistungen aufzugliedern und die Summe 
für Bauhauptleistungen mit dem festgesetzten 
Koeffizienten (Anlage) zu multiplizieren. Die sich 

•a hieraus ergebende neue Summe für Bauhauptlei
stungen und die unveränderte Summe für Bau
nebenleistungen ergeben zusammen für den bau
ausführenden Betrieb die neue Vertragssumme 
ohne Nachweiskosten.


